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Beschlüsse EZBRat 
(ohne Zinsbeschlüsse)

Externe Kommunikation: Am 16. Februar 
2012 beschloss der EZB-Rat, die Druck-
großauflage des EZB-Jahresberichts ab 
dem kommenden Jahr weiter zu reduzie-
ren. Die EZB wird die Printversion dieser 
satzungsgemäßen Publikation nur noch 
jenen Personen bereitstellen, die sich für 
den weiteren Erhalt der Druckfassung re-
gistrieren. Der Jahresbericht wird nach wie 
vor im PDF-Format in 21 Amtssprachen 
der EU online verfügbar sein, die englische 
Fassung liegt darüber hinaus auch im 
 e-PUB-Format vor.

Marktoperationen: Bezug nehmend auf 
seinen Beschluss vom 8. Dezember 2011, 
den nationalen Zentralbanken (NZBen) des 
Eurosystems zu gestatten, vorübergehend 
zusätzliche nicht notleidende und be-
stimmte Zulassungskriterien erfüllende 
Kreditforderungen als Sicherheit zu akzep-
tieren, genehmigte der EZB-Rat am 9. Feb-
ruar 2012 die von der Banc Ceannais na 
hÉireann/Central Bank of Ireland, Banco de 
España, Banque de France, Banca d’Italia, 
Zentralbank von Zypern, Oesterreichischen 
Nationalbank und Banco de Portugal vor-
geschlagenen Rahmenwerke. Eine entspre-
chende Pressemitteilung zur Akzeptanz 
nationaler Rahmenwerke für zusätzliche 
Kreditforderungen wurde auf der Website 
der EZB veröffentlicht. Nähere Informatio-
nen zu diesen Rahmenwerken sind zum 
Teil bereits auf der EZB-Website und den 
Websites der betreffenden NZBen abrufbar 
oder werden dort veröffentlicht.

Zahlungsverkehr und Marktinfrastruk
tur: Am 27. Januar 2012 beschäftigte sich 
der Rat mit der Umsetzung der Erwartun-
gen der Zahlungsverkehrsüberwachung 
des Eurosystems an die Vorkehrungen zur 
Aufrechterhaltung des Betriebs von Zah-
lungsverkehrssystemen im Euroraum, die 
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für die Stabilität des Finanzsystems bedeut-
sam sind. Er nahm den Folgebericht zum im 
September 2010 auf der Website der EZB 
veröffentlichten Bericht „Eurosystem as-
sessment report on the implemen tation of 
the business continuity oversight expecta-
tions for systemically important payment 
systems“ zur Kenntnis. Der Rat billigte die 
Schlussfolgerungen der Folgebewertung, 
dass die meisten Empfehlungen von den 
betreffenden Systembe treibern umgesetzt 
wurden und keine der verbleibenden nicht 
umgesetzten Empfehlungen für das rei-
bungslose Funktionieren der betreffenden 
Systeme von entscheidender Bedeutung ist.

Stellungnahme zu Rechtsvorschriften: 
Am 26. Januar 2012 verabschiedete der 
EZB-Rat eine Stellungnahme der EZB zu 
Reformen der Altersversorgung im irischen 
öffentlichen Sektor (CON/2012/6) auf Er-
suchen des irischen Ministers für öffent-
liche Ausgaben und Reformen. Am 10. Fe-
bruar 2012 verabschiedete der EZB-Rat 
eine Stellungnahme der EZB zum Mindest-
reservesystem in Rumänien CON/2012/7 
auf Ersuchen der Banca Nationala a Româ-
niei. Am gleichen Tag verabschiedete der 
Rat eine Stellungnahme der EZB zum grie-
chischen System für die Überwachung von 
Transaktionen mit buchmäßig verwalteten 
Wertpapieren (CON/2012/8) auf Ersuchen 
des griechischen Finanzministeriums. Vom 
13. Februar 2012 datiert die Verabschie-
dung einer Stellungnahme der EZB zur Li-
quiditätssteuerung in den Staatskonten 
bei der Banca d’Italia und zur Auswahl von 
Geschäftspartnern für hiermit zusammen-
hängende Geschäfte (CON/2012/9) auf Er-
suchen des italienischen Wirtschafts- und 
Finanzministeriums.

Am 10. Februar 2012 verabschiedete der 
EZB-Rat eine Stellungnahme der EZB zu 
einem Vorschlag für eine Richtlinie des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2004/109/EG zur 
Harmonisierung der Transparenzanforde-
rungen in Bezug auf Informationen über 
Emittenten, deren Wertpapiere zum Han-
del auf einem geregelten Markt zugelassen 
sind, sowie der Richtlinie 2007/14/EG der 
Kommission CON/2012/10 auf Ersuchen 
des Rates der EU. Die Stellungnahme wird 
im Amtsblatt der Europäischen Union und 
auf der Website der EZB veröffentlicht.

Am 15. Februar 2012 verabschiedete der 
EZB-Rat eine Stellungnahme der EZB zur 
Sanierung des spanischen Finanzsektors 

(CON/2012/11) auf Ersuchen des stellver-
tretenden Ministers für Wirtschaft und 
Wettbewerbsfähigkeit. Am 20. Februar 
2012 verabschiedete der EZB-Rat eine 
Stellungnahme der EZB zu spanischen 
staatlichen Garantien (CON/2012/13), um 
die ihn der Präsident der Banco de España 
im Namen des spanischen Staatssekretärs 
für Wirtschaft ersucht hatte.

Statistik: Am 2. Februar 2012 billigte der 
EZB-Rat eine aktualisierte Fassung des Do-
kuments „Public commitment on European 
Statistics by the ESCB“ (öffentliche Erklä-
rung des ESZB hinsichtlich europäischer 
Statistiken), um dessen Konvergenz mit 
dem Verfahrenskodex in Bezug auf euro-
päische Statistiken (European Statistics 
Code of Practice) zu verbessern, der vom 
Ausschuss des Europäischen Statistischen 
Systems entwickelt wurde. Das Dokument 
wird auf der EZB-Website veröffentlicht.

Corporate Governance: Am 10. Februar 
2012 verabschiedete der EZB-Rat die Emp-
fehlung EZB/2012/1 zu den externen 
Rechnungsprüfern der Bank von Griechen-
land. Die Empfehlung wurde im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht und 
ist auf der Website der EZB abrufbar.

Sepa: Zustimmung im 
EUParlament 
Nach der Zustimmung des Europäischen 
Parlaments zur Verordnung zur Festlegung 
der technischen Vorschriften für Überwei-
sungen und Lastschriften in Euro werden 
die nationalen Verfahren für die Überwei-
sung und die Lastschrift auslaufen und ab 
dem 1. Februar 2014 in allen Euro-Ländern 
von den Sepa-Verfahren abgelöst. Die 
Deutsche Bundesbank wertet diese Ent-
scheidung für Sepa (Single Euro Payments 
Area) als einen wichtigen Faktor im inter-
nationalen Standortwettbewerb. Ange-
sichts der raschen Umstellung bis Februar 
2014 appelliert sie an alle Beteiligten im 
Zahlungsverkehr im Hinblick auf einen 
 reibungslosen Übergang möglichst schnell 
mit den Umstellungsarbeiten beginnen. 

Einen wichtigen Beitrag hierzu sieht sie  
in umfassenden Kommunikationsmaßnah-
men zur Information der Nutzer über die 
anstehenden Veränderungen. Dazu gehört 
insbesondere auch die Information über 

die neue internationale Kontokennung (In-
ternational Bank Account Number, IBAN). 
Dass die deutsche Delegation die Weiter-
nutzung des Elektronischen Lastschrift-
verfahrens bis zum 1. Februar 2016 durch-
setzen konnte und für die einzelnen  
Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten 
wurde, den Zahlungsdienstleistern zu er-
lauben, bis zu diesem Datum auch noch 
Aufträge mit den altbekannten nationalen 
Kontonummern und Bankleitzahlen von 
Verbrauchern anzunehmen, wird als Ver-
handlungserfolg gewertet.

Griechische Anleihen als 
Sicherheiten
Der Rat der Europäischen Zentralbank 
(EZB) hat Ende Februar 2012 beschlossen, 
die Zulassung marktfähiger Schuldtitel, die 
von der Hellenischen Republik begeben 
oder in vollem Umfang garantiert wurden, 
als Sicherheiten für die geldpolitischen 
Geschäfte des Eurosystems vorläufig aus-
zusetzen. Bei dieser Entscheidung, so der 
EZB-Rat, wurde die Entwicklung des Ra-
tings der Hellenischen Republik nach Be-
ginn des Angebots zur Privatsektorbetei-
ligung berücksichtigt. Darüber hinaus hat 
der EZB-Rat beschlossen, dass die betroffe-
nen Geschäftspartner des Eurosystems ih-
ren Liquiditätsbedarf über ihre jeweiligen 
nationalen Zentralbanken im Rahmen der 
entsprechenden Regelungen des Eurosys-
tems zur Gewährung von Liquiditätshilfen 
im Notfall (Emergency Liquidity Assistance) 
decken können.

Marktfähige von der Hellenischen Re-
publik begebene oder in vollem Umfang 
garan tierte Schuldtitel werden grund-
sätzlich mit der Inkraftsetzung des von 
den Staats- und Regierungschefs des 
 Euro-Währungsgebiets am 21. Juli 2011 
zusammen mit  einer Reihe von anderen 
Maßnahmen zur Unterstützung Griechen-
lands bei der Umsetzung des Anpas-
sungsprogramms beschlossenen und am 
26. Oktober 2011  bestätigten Programms 
zur Bonitätsverbesserung von Sicherhei-
ten (Collateral Enhancement Scheme) 
wieder notenbankfähig. Dies ist aus Sicht 
der EZB durch zusätzliche Garantien sei-
tens der Euroländer für diese Papiere im 
Rahmen des geglückten Schuldenschnitts 
zulasten der privaten Gläubiger inzwi-
schen wieder der Fall.




